
 

Mitteilungsblatt der 

Gemeinde Niederschönenfeld 
Nr. 02 / 2011 

 

Anschrift: Feldheim, Schulweg 1, 86694 Niederschönenfeld 
Amtsstunden Feldheim, Schulweg 1: Donnerstag, 18.00 – 19.30 Uhr 
Amtsstunden Niederschönenfeld, Am Moosanger 9: Dienstag, 18.00 – 19.30 Uhr  
Wohnung 1. Bürgermeister Peter Mahl: Am Moosanger 15,  
Telefon (0 90 90) 26 38, Telefax (0 90 90) 70 16 37, E-Mail: info@niederschoenenfeld.de 
Internet: www.niederschoenenfeld.de 

 
Anmeldung für das Kindergartenjahr 2011/2012 
Am Montag, den 14.03.2011, 9 bis 11 Uhr, können Sie Ihre Kinder, die ab September 2011 den Kinder-
garten besuchen möchten, anmelden. Sie sollten aus organisatorischen Gründen auch die Kinder an-
melden, die erst während des Kindergartenjahres 2011/2012 in den Kindergarten eintreten wollen. Den 
Kindergarten können alle Kinder ab dem vollendeten 2. Lebensjahr besuchen. Das Anmeldeformblatt ist 
auf der Homepage unter www.niederschoenenfeld.de (Kindergarten – Anmeldung) hinterlegt. 
 
Bürgerversammlung 
Die diesjährige Bürgerversammlung findet am Mittwoch, den 23.03.2011 im Bürgerhaus in Nieder-
schönenfeld statt. Beginn: 19.30 Uhr. Bei Anfragen, zu denen weitere Unterlagen benötigt werden, 
bitten wir Sie um eine vorherige Ankündigung. 
 
Sprechtage der Rentenversicherungsträger 
Die nächsten (nicht ständigen) Sprechtage der Rentenversicherungsträger finden in Rain am Mittwoch, 
den 16. März 2011 und am Mittwoch, den 08. Juni 2011 jeweils von 08.00 bis 12.00 Uhr und von 
13.20 bis 16.00 Uhr im Sprechtageraum des Rathauses Rain statt (Terminvereinbarung unter Tel. 
09090/703-0 unter Angabe der Rentenversicherungsnummer!). Ständige Sprechtage der Rentenversi-
cherungsträger finden jeden Montag in Donauwörth, Deutsche-Rentenversicherungs-Dienststelle, 
Reichsstraße 34 (im Tanzhaus) statt – Terminvereinbarung unter Tel. 0906/789-340. Die Beratungen an 
den Sprechtagen sind nur mit vorheriger Terminvereinbarung möglich! 
 
Hortbetreuung in den Ferien – Johannes-Bayer-Grundschule 
Seit September 2009 gibt es in Rain die Hortbetreuung in den Ferien (8 – 13 Uhr) für Kinder im Grund-
schulalter. Eine Mindestbeteiligung von 5 Kindern je Öffnungstag vorausgesetzt, wird diese Betreuungs-
form in den Allerheiligen-, Faschings-, Oster- und Pfingstferien sowie vom 1. September bis Schuljah-
resbeginn eingerichtet. Für die Frühjahrsferien (Fasching) wurde der Anmeldeschluss auf Freitag, 
den 25.02.2011 verlängert. Unter www.vg-rain.de/schulen/hortbetreuung.htm finden Sie ausführliche 
Informationen und, getrennt für die einzelnen Ferien, die Anmelde-Formblätter. Für Rückfragen zur 
Ausgestaltung der Hortbetreuung erreichen Sie die Betreuerinnen an Schultagen zwischen 11.20 und 
11.45 Uhr unter 09090/95997-306. 
 
Änderungen von Lohnsteuermerkmalen 
Alle Änderungen von Lohnsteuermerkmalen macht nur noch das Finanzamt. Anträge auf Lohnsteuer-
ermäßigung, Steuerklassenwechsel bei Ehegatten, Ausstellung einer Bescheinigung für den Lohnsteu-
erabzug 2011, den elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Erklärungen zum dau-
ernden Getrenntleben sowie die Wiederaufnahme der ehelichen Gemeinschaft finden Sie auf der 
Homepage des Finanzamtes Donauwörth. Wir haben auf die Seite unter www.rain.de, Verzweig Rat-
haus – Lohnsteuerkarte – verlinkt. 
 
Spende Blut, rette Leben 
Am Mittwoch, den 02.03.2011 findet von 17 bis 20 Uhr der Blutspendetermin in der Grundschule, 
Schulstraße 3, in Holzheim statt. 
 

Am Dienstag, den 15.03.2011 findet von 16.30 Uhr bis 20 Uhr der Blutspendetermin in der Johannes-
Bayer-Volksschule, Preußenallee 30, in Rain statt. 
 



Wer Blut spendet, ist gesetzlich unfallversichert, auch Plasma-, Gewebe- und Organ-
spender sind geschützt 
Wer Blut spendet, tut Gutes für die Allgemeinheit. Deshalb stehen Blutspender unter dem besonderen 
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung – ebenso wie Spender von Organen und Gewebe (Beispie-
le: Knochenmark, Niere, Haut). Für die Spender selbst ist dieser Versicherungsschutz beitragsfrei. Da-
rauf weisen der Bayerische Gemeindeunfallversicherungsverband und die Bayerische Landesunfallkas-
se (Bayer. GUVV/Bayer. LUK) hin.  
Der Versicherungsschutz besteht unabhängig davon, ob der Blut- oder Organspender für seine Spende 
Geld bekommt oder nicht. Es spielt auch keine Rolle, ob die Spende bei einem gemeinnützigen oder 
gewerblichen Unternehmen erbracht wird. Eine Ausnahme allerdings sind Eigenblutspenden: Sie die-
nen nicht der Allgemeinheit, sondern dem eigenen Bedarf des Spenders. Eigenblutspender stehen da-
her nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. 
 

Auch Wegeunfälle sind versichert 
Die gesetzliche Unfallversicherung bezahlt die medizinisch notwendigen Heil- und Rehabilitationsmaß-
nahmen nach Unfällen, die bei der Spende selbst oder bei den vorbereitenden Untersuchungen passie-
ren. Versichert sind auch Komplikationen während der Spende, etwa eine Infektion. Unfälle auf den 
Wegen, die mit der Spende verbunden sind, sind ebenfalls versichert.  
Ein Beispiel für den Versicherungsschutz ist der Fall eines Nierenspenders aus Nürnberg. Der Mann 
verunglückte auf der Fahrt zur Spende und erlitt schwere Verletzungen. Die Behandlungs- und Rehabili-
tationskosten sowie den Verdienstausfall trug der Bayerische Gemeindeunfallversicherungsverband. 
 

Was müssen Spender im Falle eines Unfalls tun? 
Der behandelnde Arzt muss wissen, dass der Unfall im Zusammenhang mit einer Blut- oder Organ-
spende passiert ist. Die Praxisgebühr fällt nicht an, denn Ärzte und Krankenhäuser rechnen mit dem 
Unfallversicherungsträger ab – nicht mit der Krankenkasse. Der Spender muss zudem die Einrichtung 
informieren, bei der er gespendet hat. Diese Einrichtung schickt dem Unfallversicherungsträger die Un-
fallanzeige zu. 
 
Außensprechtag des Zentrums Bayern Familie und Soziales – Region Schwaben –  
Versorgungsamt 
Der nächste Außensprechtag des Zentrums Bayern Familie und Soziales findet am Montag, den 
07.03.2011 von 10 bis 15 Uhr im Bürgerbüro der Stadt Donauwörth, Neue Kanzlei, Zimmer 1, statt. 
Eine Beratung und Information erfolgt zu folgenden Bereichen: 
Elterngeld/Erziehungsgeld, Schwerbehindertenverfahren (SGB IX), Blindengeld, Opferentschädigung, 
Soldatenversorgung, Kriegsopferversorgung. 

 
Öffnungszeiten Holzhäckselplatz im März  
Der Holzhäckselplatz ist am 05.03.2011, am 19.03.2011 und am 26.03.2011, jeweils von 13 bis 15 Uhr 
geöffnet. Ab April ist wieder jeden Samstag geöffnet. 
 
Veranstaltungskalender – Stand: 06.02.2011 
 

26.02.2011 Faschingsparty Sportverein Feldheim Sportheim 

04.03.2011 
AH- und Nicht-Profi- und Da-
menschießen 

Schützenverein "Frisch Auf Feldheim" Schützenheim 

12.03.2010 Jahresversammlung  
Soldaten- und Kameradschaftsverein  
Niederschönenfeld 

Bürgerhaus 

19.03.2011 Jahresversammlung  Freiwillige Feuerwehr Feldheim 
Gasthaus 
Lindermeir 

20.03.2011 Jahresversammlung  Dt.-Französischer Freundeskreis Bürgerhaus 

23.03.2011 Bürgerversammlung Gemeinde Bürgerhaus 

26.03.2011 Jahreshauptversammlung Sportverein Feldheim Sportheim 

02.04.2011 Jahresversammlung  Burschen- und Mädchenverein Feldheim Jugendraum 

09.04.2011 Jahresversammlung  
Krieger-Soldaten-und Reservistenkame-
radschaft Feldheim 

Gasthaus 
Lindermeir 

16.04.2011 Preisschafkopfen Freiwillige Feuerwehr Niederschönenfeld Bürgerhaus 
 


